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Wohnungsbeispiel

Auszug aus der Teilungserklärung der Elsenzpark GmbH vom 31.10.1995

2. Nutzungsüberlassung

a) Entsprechend der Bestimmung des Gebäudes als Seniorenwohnanlage darf 
der Eigentümer die Seniorenwohnung nur bewohnen, soweit er selbst oder sein 
Ehegatte das 60. Lebensjahr vollendet hat. Ausnahmen (z. B. bei Frührentnern 
oder Behinderten) bedürfen der Zustimmung des Verwalters. Der Eigentümer hat 
in den Betreuungs- und Dienstleistungsvertrag einzutreten.

b) Eine Überlassung der Seniorenwohnung an Dritte, z.B. im Wege der Miete 
oder eines Wohnrechtes, ist nur zulässig, soweit der Dritte bzw. sein Ehegatte das 
60. Lebensjahr vollendet hat. Ausnahmen z. B. bei Frührentnern oder Behinder-
ten bedürfen der Zustimmung des Verwalters. Die Zustimmung des Verwalters 
zur vorgesehenen Nutzung gilt als erteilt, wenn er binnen einer Frist von 14 
Werktagen nach Zugang der Zustimmungsaufforderung nicht schriftlich wider-
sprochen hat.

c) Wird ein Wohnungseigentum ohne Verwalterzustimmung einem Dritten zur 
Nutzung überlassen, so ist der Eigentümer verpflichtet, den Miet- oder sonstigen 
Gebrauchsüberlassungsvertrag zu kündigen und den Verwalter zur Durchsetzung 
der Räumung zu bevollmächtigen.

d) Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt, hat im übrigen jeder Sonderei-
gentümer das Recht der alleinigen Nutzung seines Sondereigentums und der 
Mitbenutzung der zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Räume, Teile, 
Anlagen und Einrichtungen der Gebäude.




